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Berichtigung

Das Ministerium für Handel und Versorgung weist darauf 
hin, daß die Anordnung vom 11. April 1975 über die Bezie
hungen bei der Lieferung und Abnahme von frischem Obst 
und Gemüse (GBl. I Nr. 21 S. 358) wie folgt zu berichtigen ist:
— In § 1 Abs. 5 muß es richtig heißen:

„. . . sowie Großverbrauchern gelten darüber hinaus die 
Bestimmungen . . .“

— In § 15 Abs. 2 muß es im Satz 4 statt „Lieferung“ richtig 
heißen „Lagerung“

— In § 28 Abs. 2 muß es im Satz 2 statt „des Mehraufkommens“ 
richtig heißen „das Mehraufkommen“

— In § 37 Abs. 4 muß es im letzten Satz statt „. . . 3 bzw. 
5 Tage“ richtig heißen „. . . 3 bzw. 5 Werktage“.
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